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Art. 1 
Allgemeines 

1.1. Grundsätzliche Eigentums- und Auftragsverhältnisse
Das Elektrizitätswerk der Gemeinde Lindau steht im Eigentum der Gemeinde Lindau und hat die Rechtsform einer Abteilung der Gemeindeverwaltung.
Dem Werk ist die Verteilung, Übertragung und Lieferung von elektrischer Energie innerhalb der Grenzen der politischen Gemeinde Lindau übertragen. Ausnahmen sind möglich und verhandelbar.

Dem Werk werden alle gesetzlichen Aufgaben, die zur Erfüllung der Verteilung und Lieferung von elektrischer Energie notwendig sind übertragen. 

1.2. Grundlagen und Geltungsbereich 
Dieses Reglement gilt für die Netznutzung und die Lieferung elektrischer Energie aus dem Verteilnetz des Elektrizitätswerkes der Gemeinde Lindau an die Energiebezüger, nachstehend Kunden genannt, sowie für Eigentümer von elektrischen Niederspannungsinstallationen, welche direkt an das Verteilnetz des Werkes angeschlossen sind. Sie bilden zusammen mit den jeweils gültigen Preisstrukturen die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen dem Werk und seinen Kunden. 

Grundsätzlich gibt es die Geschäftsbereiche:

a) Handel mit elektrischer Energie
Der Handel mit elektrischer Energie ist grundsätzlich ein freier Markt. Der Zugang ist natürlichen und juristischen Personen, als Lieferant und Kunde möglich. Die einzelnen Stufen der Marktöffnung sind im Strom-Versorgungs-Gesetz festgehalten und Grundlage dieses Reglements.
b) Durchleitung von elektrischer Energie

Die Durchleitung von elektrischer Energie bleibt dem Elektrizitätswerk der Gemeinde Lindau vorbehalten. Es ist der Monopolbereich welcher durch einschränkende gesetzliche Rahmenbedingungen, dem Strom-Versorgungs-Gesetz, geregelt ist.
1.3. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für dieses Reglement sind neben den allgemeinen Bundesrechtsmitteln im Besonderen:

· Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (SR 734 Elektrizitätsgesetz)
· Strom-Versorgungs-Gesetz (SR 734.7 Strom VG)
· Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (SR 734.27 Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV).

· Energiegesetz (SR 730.0 EnG)

· Gemeindeordnung Lindau vom 15.2.2006
1.4. Begriffsbestimmungen

Das Elektrizitätswerk der Gemeinde Lindau wird in diesem Reglement mit Werk bezeichnet. Die Elektrizitätswerk-Kommission gemäss Artikel 67 der Gemeindeordnung, wird in diesem Reglement mit EW-Kommission bezeichnet. 
Als Kunden gelten: 

a) Bei Anschlüssen an das elektrische Verteilnetz: Die Eigentümer des anzuschliessenden Objektes. Bei Baurechten oder Stockwerkeigentum, die Baurechtsberechtigten 
oder Stockwerkeigentümer oder Stockwerkeigentümergemeinschaft.
b) Bei Energielieferungen und Netznutzung: Der Eigentümer, bei Miet- oder Pachtverhältnissen der Mieter bzw. der Pächter von Grundstücken, Häusern, gewerblichen Räumen und Wohnungen mit Niederspannungsinstallationen, deren Energieverbrauch über Messeinrichtungen erfasst oder in besonderen Fällen pauschal festgelegt wird.
Art. 2 
Elektrische Energie
2.1. Allgemeines

Der Handel mit elektrischer Energie soll kostendeckend sein und wird in getrennter Rechnung zum Netznutzungsentgelt geführt. Im Energiehandel dürfen nur geringe Risiken eingegangen werden.
2.1.1. Energieeinkauf

Die EW-Kommission bestimmt wo das Werk die elektrische Energie bezieht.

Der Einkauf muss in erster Linie auf eine absolut zuverlässige Lieferbereitschaft hin ausgerichtet sein. In zweiter Wahl ist der Preis zu berücksichtigen, danach können andere Prämissen mit berücksichtigt werden.
2.1.2. Grundsatz Energielieferung

Das Werk liefert elektrische Energie mindestens nach den gesetzlichen Bestimmungen des Strom-Versorgungs-Gesetzes.
Art. 3 
Netznutzung
3.1. Allgemeines

Die Netznutzung für elektrische Energie richtet sich nach dem Strom-Versorgungs-Gesetz. Das elektrische Leitungsnetz steht allen Berechtigten, diskriminierungsfrei für die Durchleitung von 
elektrischer Energie zur Verfügung.

Für die Netznutzung erhebt das Werk ein benutzerverhalten- und leistungsabhängiges Entgelt.

Art. 4
Gemeinsame Bestimmung für die Lieferung von elektrischer 
Energie und die Netznutzung
4.1. Umfang der Energielieferung und Netznutzung
Das Werk lässt die Netznutzung durch Kunden nach den vorhandenen Möglichkeiten zu und liefert im selben Rahmen auch elektrische Energie.

Die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über die Energieverwendung obliegt dem Kunden. Das Werk behält sich die Durchführung von Kontrollen vor.
Das Werk setzt die Energieart, Spannung, den Leistungsfaktor cos phi sowie die Art der Schutzmassnahmen fest. Die Nennfrequenz beträgt 50 Hz.
4.2. Regelmässigkeit der Energielieferung und Durchleitung
Das Werk liefert die Energie und stellt die Durchleitung in der Regel ununterbrochen innerhalb der üblichen Toleranzen für Spannung und Frequenz gemäss der Schweizer Norm SN-EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“; vorbehalten bleiben besondere Preis- sowie die nachstehenden Ausnahmebestimmungen.
4.3 Einschränkungen

Das Werk hat das Recht, die Energielieferung einzuschränken oder ganz einzustellen: 

a) bei höherer Gewalt, wie Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage oder Ähnlichem; 

b) bei ausserordentlichen Vorkommnissen und Naturereignissen, wie Einwirkungen durch Feuer, Explosion, Wasser, Eisgang, Blitz, Windfall und Schneedruck, Störungen und Überlastungen im Netz sowie Produktionseinbussen irgenwelcher Art; 

c) bei betriebsbedingten Unterbrechungen, wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbrechung der Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpässen; 

d) bei Unfällen bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen; 

e) wenn die Versorgungssicherheit durch Lieferausfall nicht gewährleistet werden kann; 

f) bei Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Elektrizitätsversorgung des Landes; 

g) aufgrund behördlich angeordneter Massnahmen. 

Das Werk hat dabei nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse der Kunden Rücksicht zu nehmen. Voraussehbare längere Unterbrechungen und Einschränkungen werden den Kunden möglichst im Voraus angezeigt. 

4.4. Lastbewirtschaftung

Das Werk ist berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung, für bestimmte Apparatekategorien die Freigabezeiten einzuschränken oder zu verändern. Die dafür notwendigen technischen Einrichtungen gehen zulasten des Kunden. 

4.5. Kundenanlagen

Die Kunden haben von sich aus alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um in ihren Anlagen Schäden oder Unfälle zu verhüten, die durch Energieunterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs- oder Frequenzschwankungen und Oberschwingungen im Netz entstehen können. 

Kunden, die eigene Erzeugungsanlagen besitzen oder Energie von dritter Seite beziehen, haben die besonderen Bedingungen über den Parallelbetrieb mit dem Netz des Werkes einzuhalten. 
4.6. Haftungsausschluss
Die Kunden haben unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen keinen Anspruch auf Entschädigung für mittelbaren oder unmittelbaren Schaden, der ihnen entsteht aus: 

a) Spannungs- und Frequenzschwankungen irgendwelcher Art und Grösse oder störenden Oberschwingungen im Netz; 

b) Unterbrechungen oder Einschränkungen der Energieabgabe sowie aus der Einstellung der Energielieferung oder aus dem Betrieb von Rundsteueranlagen, sofern die Unterbrechungen aus Gründen erfolgen, die in diesem Reglement vorgesehen sind.
4.7. Langfristige Unterbrechung

Bei Unterbrechungen von mehr als drei aufeinander folgenden Tagen oder Einschränkungen der Energieabgabe von mehr als drei Wochen Dauer können die Pauschal- und Grundpreise angemessen reduziert werden. 

4.8. Dauer des Bezugsverhältnisses

a) Das Bezugsverhältnis beginnt mit dem Energiebezug. Neue Kunden sind verpflichtet die Aufnahme des Energiebezuges beim Werk schriftlich anmelden.
b) Jeder Kundenwechsel ist dem Werk rechtzeitig unter Angabe der alten und neuen Adresse und des Zeitpunktes des Wechsels schriftlich zu melden. Geht keine schriftliche Abmeldung ein oder erfolgt sie verspätet, so haftet der bisherige Kunde für die bis zum Bekanntwerden des Kundenwechsels aufgelaufenen Energiekosten. 
c) Für den Energieverbrauch in leer stehenden Räumen und unbenützten Anlagen haftet auch der Eigentümer.

4.9. Elektrische Energieerzeugungsanlagen

Elektrische Energieerzeugungsanlagen dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Werks mit dessen Energieverteilnetz parallel geschaltet werden.

Art. 5 
Anschluss an das elektrische Verteilnetz
5.1. Allgemeines

Das Werk erstellt die zur Verteilung von elektrischer Energie erforderlichen Leitungen, Transformatorstationen und Verteileinrichtungen. Das Netz ist grundsätzlich für die Übertragung von Daten und Signalen des Werkes reserviert. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung durch das Werk und sind entschädigungspflichtig.
5.1.1. Innerhalb zugewiesenen Gebiete der Bauzonen

Für einen elektrischen Anschluss besteht ein Rechtsanspruch. Auf schriftliches Gesuch des Grundstückseigentümers erstellt das Werk für alle Gebäude und Anwendungen einen elektrischen Anschluss. Der Gesuchsteller berücksichtigt die notwendige Ausführungszeit unter Berücksichtigung normaler Geschäftsabläufe.
Der erforderliche Anschlusswert wird durch das Werk gemeinsam mit dem Besteller festgelegt.
Das Werk erstellt die gesamte Leitung bis an die Grundstücksgrenze des Gesuchstellers auf eigene Kosten.

Ab der Eigentumsgrenze des Gesuchstellers gehen die gesamten Kosten für die Erstellung des Anschlusses an den Besteller.

Die Anschlussbewilligung wird durch die Betriebsleitung des Werkes erteilt.

5.1.2. Ausserhalb der zugewiesenen Gebiete der Bauzonen

Für den Anschluss besteht kein Rechtsanspruch. Auf schriftliches Gesuch hin prüft das Werk für alle Gebäude und Anwendungen, die Erstellung eines elektrischen Anschlusses auch ausserhalb von Bauzonen. Der Gesuchsteller berücksichtigt die notwendige Ausführungszeit innerhalb normaler Geschäftsabläufe.

Die gesamten Kosten für die Erstellung des Anschlusses werden durch das Werk ermittelt. Sie sollen zwischen dem Werk und dem Kunden, unter Berücksichtigung aller Fakten aufgeteilt werden. Die Kostenaufteilung zwischen dem Werk und dem Kunden soll verhältnismässig und nicht diskriminierend sein. Die Aufteilung der Kosten für den Netzanschluss, wird durch die EW-Kommission festgelegt.
Die Anschlussbewilligung wird durch die EW-Kommission des Werkes erteilt. 
5.1.3. Durchleitungsrecht

Bei jedem Grundstück mit einem elektrischen Anschluss entsteht für das Werk das Recht, unterirdische Leitungen im Grundstück zu verlegen. Diese Leitungen sind im Eigentum des Werks.
Bei begründeten baulichen Änderungen durch den Grundstückseigentümer, die das spätere Umlegen und Ändern der Leitungen notwendig machen, geht dies ganz zulasten des Werks.

5. 2. Ausführung des Anschlusses an das Verteilnetz
5.2.1. Bestellung der Anschlüsse

Anmeldungen für die Erstellung oder Änderung von Netzanschlüssen sind schriftlich an das Werk zu richten unter Verwendung der dort erhältlichen Formulare. Ist die Bestellerin oder der Besteller Pächter oder Mieter, ist die Anmeldung auch von der Eigentümerin oder vom Eigentümer zu unterzeichnen.

5.2.2. Anschluss und Spannung

Das Werk schliesst Gebäude und Anlagen in der Regel in Niederspannung an das Verteilnetz an. Die Erstellung des Netzanschlusses ab Verteilnetz bis zu den Eingangsklemmen des Überstromunterbrechers erfolgt ausschliesslich durch das Werk oder seine Beauftragten. Das Werk bestimmt in Absprache mit der Grundeigentümerin oder dem Grundeigentümer die Art der Anschlussleitung, den Standort notwendiger Transformatorenstationen, die Leitungsführung und die Art des Anschlussüberstromunterbrechers.

Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer hat den dafür benötigten Platz oder Raum dem Werk kostenlos zur Verfügung zu stellen.

5.2.3. Gemeinschaftsanschlüsse

Das Werk erstellt in der Regel für ein Grundstück oder ein Gebäude nur einen Netzanschluss. Das Werk kann mehrere Häuser durch einen gemeinsamen Netzanschluss mit dem Verteilnetz verbinden oder von einer in einem privaten Grundstück liegenden Anschlussleitung aus Nachbarliegenschaften anschliessen.

Dem Werk sind dafür die notwendigen Dienstbarkeiten einzuräumen.

5.2.4. Eigentumsverhältnisse und Instandhaltung des Anschlusses

Die im öffentlichen Grund liegenden Teile der Netzanschlussleitungen gehören dem Werk und werden auf eigene Kosten in Stand gehalten.

Die im Privatgrund liegenden Teile der Netzanschlussleitungen gehören dem Kunden. Die Leitungen müssen dauernd und zuverlässig gegen Beschädigungen geschützt sein. Sie werden durch das Werk auf Kosten des Kunden in Stand gehalten.
5.2.5. Konsumstelle

Eine Konsumstelle umfasst die wirtschaftliche und örtliche Einheit eines Kunden. Das Werk bestimmt den Umfang der Konsumstelle. Wohneinheiten, die nicht wenigstens zwei baulich getrennte Haupträume (z. B. Wohnzimmer und Küche oder Wohnzimmer und Bad) umfassen, gelten nicht als separate Konsumstellen.

5.3 Einrichtungen für temporäre Anschlüsse
Für das Erstellen eines temporären Anschlusses besteht kein Rechtsanspruch.
Ein temporärer Anschluss wird für die Dauer von weniger als 360 Tagen erstellt. Die gesamten Kosten für den Anschluss trägt der Besteller.
Art. 6 
Sicherheit

6.1. Allgemeines

Alle elektrischen Einrichtungen und Geräte, welche an unserem Verteilnetz angeschlossen sind, müssen sicher sein. Sie müssen dem Stand der Technik und den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

6.2. Elektrisches Verteilnetz des Werkes

Die betriebliche Sicherheit für das ganze Werk richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die EW-Kommission und die Betriebsleitung des Werkes. Das Verteilnetz wird durch das Werk gebaut und in Stand gehalten.

6.3. Elektrische Hausinstallationen

6.3.1. Bau, Änderung und Instandhaltung von Niederspannungsinstallationen 
Die Eigentümerin oder der Eigentümer von Niederspannungsinstallationen sorgen dafür, dass die elektrischen Installationen den gesetzlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und den Regionalen Werkvorschriften Zürich und unseres Werkes entsprechen.
6.3.2. Meldepflicht

Die berechtigte Installationsfirma meldet dem Werk die Erstellung, Ergänzung und Änderung von Niederspannungsinstallationen mit Installationsanzeige vor Baubeginn. Einzelheiten der Meldepflicht sind in den Regionalen Werkvorschriften Zürich geregelt. Vor der 
Übernahme der Installation erbringt die Eigentümerin oder der Eigentümer der Niederspannungsinstallation den Nachweis, dass die Installationen den geltenden Normen, den Regeln der Technik und den technischen Anforderungen des Werks, namentlich den Regionalen Werkvorschriften Zürich, entsprechen.

6.3.3. Plombierte Anlageteile

Der Eingriff in die vom Werk plombierten Anlageteile ist nur den Angestellten des Werks oder hierzu ermächtigten Drittpersonen gestattet.
6.4. Kontrolle der Niederspannungsinstallation

6.4.1. Vollzug 
Das Werk übernimmt die Aufgabe der Netzbetreiberin gemäss Art. 33 der Niederspannungsinstallationsverordnung des Bundesrates (NIV). Ausserdem kontrolliert es die Einhaltung der Regionalen Werkvorschriften Zürich.

6.4.2. Sicherheitsnachweis
Das Werk fordert die Eigentümerinnen oder Eigentümer von Niederspannungsinstallationen periodisch auf, den Sicherheitsnachweis gemäss den Vorschriften des Bundesrechts zu erbringen. Der Sicherheitsnachweis ist pro Zählerstromkreis von einem unabhängigen Kontrollorgan auszustellen. Die Eigentümerin oder der Eigentümer trägt die Kosten des Sicherheitsnachweises.

6.4.3. Zutritt 
Die Eigentümerin oder der Eigentümer von Niederspannungsinstallationen gewährt den Angestellten des Werks zu angemessener Zeit und im Falle von Störungen jederzeit den Zugang zu den Niederspannungsinstallationen.

6.4.4. Kosten 
Das Werk trägt die Kosten für alle während der regulären Arbeitszeit durchgeführten Kontrollen gemäss Artikel 6.4.1. Vollzug.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer der Niederspannungsinstallation trägt die Kosten für Artikel 6.4.2. Sicherheitsnachweis:

a) Technische Kontrollen gemäss Art. 32 Niederspannungs-Installations-Verordnung NIV;
b) Kontrollen des Werkes ausserhalb der regulären Arbeitszeit;
c) Nachkontrollen beanstandeter und nicht vollendeter Installationen;

d) Stichprobenkontrollen des Werks, wenn die Stichprobe Mängel aufdeckt.

Das Werk verrechnet seine Dienstleistungen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber (Eigentümerin, Eigentümer oder Installationsfirma).

6.5. Störungen

6.5.1. Vermeidung von Störungen

Zur Vermeidung von Beschädigungen und Störungen ist vor Beginn von Bau-, Grab- und Gartenarbeiten im privaten und öffentlichen Grund die Lage allfälliger elektrischer Leitungen beim Werk zu erheben.

6.5.2. Verhalten bei Störungen

Störungen und ausserordentliche Erscheinungen an Anlagen und Apparaten sind dem Werk sofort zu melden. Das Werk ist im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine rasche Instandstellung seiner gestörten Anlagen besorgt. Die Behebung von Defekten an privaten Anlagen wird, soweit möglich, vom Werk gegen Verrechnung an den Auftraggeber vorgenommen.

Art. 7 
Mess- und Verrechnungseinrichtungen
7.1. Messeinrichtung

Die für die Messung der Energie notwendigen Zähler und anderen Einrichtungen werden vom Werk geliefert und montiert. Die Zähler und Messeinrichtungen bleiben im Eigentum des Werkes und werden auf seine Kosten in Stand gehalten. Der Liegenschaftseigentümer bzw. Kunde er-stellt auf seine Kosten die für den Anschluss der Messeinrichtungen notwendigen Installationen nach Anleitung des Werkes. Überdies stellt er dem Werk den für den Einbau der Messeinrichtungen und der Zählapparate erforderlichen Platz kostenlos zur Verfügung. Allfällige Verschalungen, Nischen, Aussenkästen usw., die zum Schutze der Apparate notwendig sind, werden vom Kunden bzw. Liegenschaftseigentümer auf seine Kosten erstellt. 

Die Kosten für die Anschaffung der im Grundangebot vorgesehenen Zähler und Messeinrichtungen gehen zulasten des Werkes. Ist gemäss den Anforderungen des Kunden die Montage zusätzlicher oder besonderer Messeinrichtungen notwendig, so gehen die entsprechenden Mehrkosten zu seinen Lasten. 

Werden Zähler und andere Messeinrichtungen ohne Verschulden des Werkes beschädigt, so gehen die Kosten für Reparatur, Ersatz und Auswechslung zulasten des Kunden. Zähler und Messeinrichtungen dürfen nur durch Beauftragte des Werkes plombiert, deplombiert, entfernt oder versetzt sowie ein- oder ausgebaut werden. Wer unberechtigterweise Plomben an Messinstrumenten beschädigt oder entfernt oder wer Manipulationen vornimmt, welche die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflussen, haftet dem Werk für den daraus entstandenen Schaden und trägt die Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichungen. 

7.2. Messeinrichtung und Kunde

Der Kunde kann jederzeit auf eigene Kosten eine Prüfung der Messeinrichtungen durch ein amtlich ermächtigtes Prüforgan verlangen. In Streitfällen ist der Befund des Bundesamtes für Metrologie und Akkreditierung (METAS) massgebend. Werden bei den Prüfungen Fehler an den Messeinrichtungen festgestellt, so trägt das Werk die Kosten der Prüfungen einschliesslich der Auswechslung der Messeinrichtungen. 

Messapparate, deren Abweichungen die gesetzlichen Toleranzen nicht überschreiten, gelten als richtig gehend. Dies gilt ebenfalls für Umschaltuhren, Sperrschalter, Rundsteuerempfänger usw. mit Differenzen bis +/- 30 Minuten auf die Uhrzeit. 

Die Kunden sind verpflichtet, festgestellte Unregelmässigkeiten in der Funktion der Mess- und Schaltapparate dem Werk unverzüglich anzuzeigen. 

7.3. Zutritt

Der Kunde hat den Beauftragten des Werks zu jeder angemessenen Zeit den Zutritt zu den Messeinrichtungen zu gestatten.

Art. 8 
Energieausschaltung
8.1. Voraussetzungen

Bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieses Reglements, der Tarife oder weiterer Vorschriften ist das Werk berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung die Energielieferung einzustellen, insbesondere in folgenden Fällen:

a) bei widerrechtlicher Energieentnahme, die überdies eine Verzeigung der Fehlbaren bei der Strafbehörde zur Folge hat;

b) wenn den Beauftragten des Werkes der Zutritt zu den elektrischen Anlagen verweigert oder verunmöglicht wird;

c) wenn ohne Bewilligung Änderungen und Eingriffe aller Art an elektrischen Anlagen ausgeführt worden sind;

d) wenn der Anlagebesitzer seiner gesetzlichen Verpflichtung, die Hausinstallationen dauernd in gutem und gefahrlosem Zustand zu halten, nicht nachkommt;

e) wenn vom Werk geforderte Installationsarbeiten bzw. Änderungen an Installationen oder Energieverbrauchern nicht innert angemessener Frist durchgeführt werden;

f) bei Nichtleistung einer verlangten Hinterlage gemäss Art. 9.5.;
g) wenn Rechnungen für die Anschlussgebühr, die Energielieferung oder die Netznutzung nicht beglichen werden;
h) wenn beim Vorliegen besonderer Bezugsverhältnisse der Abschluss eines Energielieferungsvertrages verweigert wird oder wenn die Vertragsbestimmungen nicht eingehalten werden.

8.2. Kein Schadenersatz

Die Kunden haben keinen Anspruch auf Entschädigungen irgendwelcher Art, wenn ihnen aus vorstehenden Gründen die weitere Abgabe von elektrischer Energie verweigert wird.

Art. 9 
Gebühren, Netznutzungsentgelt, Energiepreise, 

Energierücklieferung
9.1. Anschlussgebühr
Das Werk erhebt für den Anschluss an das elektrische Verteilnetz Anschlussgebühren. Die Gebühr wird, auf Antrag der EW-Kommission, durch den Gemeinderat, nach den gesetzlichen Bestimmungen und den wirtschaftlichen Erfordernissen festgelegt. 
Die Gebühren für Anschlüsse innerhalb der Bauzonen wird 90 Tage vor dem in Kraft treten amtlich publiziert.
9.2. Netznutzungsentgelt
Das Durchleitungsentgelt wird, soweit die Gemeindeordnung keine andere Kompetenz vorsieht, durch die EW-Kommission, nach den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Im Entgelt müssen der Ausbau, die Erneuerung und die Instandhaltung des Verteilnetzes nach den branchenüblichen Grundsätzen berücksichtigt sein. Die Preise für das Durchleitungsentgelt werden jedes Jahr festgelegt und 90 Tage vor dem in Kraft treten amtlich publiziert.
9.3. Energieverkauf

Die Verkaufspreise für die elektrische Energie werden, auf Antrag der EW-Kommission, durch den Gemeinderat festgelegt. Preisänderungen werden 30 Tage vor dem in Kraft treten amtlich publiziert.

Der Preis für Ersatzenergie, welche durch das Werk für Kunden bei denen der Lieferant ausgefallen ist bereitgestellt wird, ist in jedem Fall kostendeckend.

Anmerkung: Gemäss Strom-Versorguns-Gesetz vom 23.3.2007 sind Kunden mit einem Bezug von unter 100'000 kWh, sogenannt gebundene Kunden. Diese müssen bis zum nächsten Schritt der Energieliberalisierung die Energie beim zuständigen Elektrizitätswerk beziehen. Diese Kunden erhalten weiterhin von uns eine Rechnung für die Lieferung von 
elektrischer Energie.

Kunden mit einem Bezug von über 100'000 kWh pro Jahr können die elektrische Energie bei einem Lieferanten ihrer Wahl beziehen. Diese Kunden erhalten von uns im Falle einer Fremdlieferung keine Rechnung für die Lieferung von elektrischer Energie.

9.4. Energierücklieferungen

Energierücklieferungen an das Werk werden in erster Linie aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und danach nach den festgelegten Tarifen wie unter Art. 10.3 aufgeführt, entschädigt. Jedes Energie - Rücklieferungsverhältnis muss vertraglich geregelt werden.

9.5. Ablesung und Verrechnung

Das Werk bedient die Messeinrichtung, erfasst die Messwerte jährlich mindestens einmal und stellt den gemessenen Energieverbrauch in Rechnung. Das Werk kann kürzere Abrechnungsperioden festlegen, Akontozahlungen verlangen oder mit dem Kunden individuelle Ablese- und Verrechnungsmodalitäten vereinbaren.

Werden infolge von Umzug, Aufhebung einer Konsumstelle oder aus anderen Gründen Zwischenabrechnungen nötig, werden der Energieverbrauch und die Netznutzung jeweils auf das Ende des laufenden Monats, in dem die Ablesung erfolgt, verrechnet. 
Rechnungsstellung

a) Die Verrechnung der vom Werk gelieferten Energie und der Netznutzung erfolgt aufgrund der erlassenen Tarife und Preisblätter. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

b) Die Zahlungen an das Werk werden mit der Rechnungsstellung fällig und sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist zu entrichten. Nach Ablauf der Zahlungsfrist kann ein Verzugszins erhoben werden. In besonderen Fällen kann das Werk sofortiges Inkasso nach der Zählerablesung anordnen.

c) Besteht begründeter Zweifel an der Einbringlichkeit von Guthaben des Werks, so kann das Werk für die künftigen Energielieferungen eine Hinterlage bis zum Betrag einer Jahresrechnung verlangen oder einen Kassierautomaten oder Inkassoautomaten einbauen.

d) Bei allen Energieverrechnungen bleibt die nachträgliche Berichtigung von Irrtümern und Fehlern (Rückvergütungen, Nachbelastungen) auf die Dauer von 3 Jahren, vom Datum der fehlerhaften Rechnung an gerechnet, vorbehalten. Im Übrigen verjähren Guthaben und Schulden des Werks aus dem Energielieferungsverhältnis analog zu den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Art. 10
Rechtsmittel, Auskünfte
10.1. Beschwerden
Beschwerden über das Werk sind schriftlich an den Präsidenten der EW-Kommission zu richten
10.2. Einsprachen
Entscheide der Werkleitung über die Anwendung dieses Reglements können innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung an die EW-Kommission Lindau weitergezogen werden.

10.3. Rekursinstanz
Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Gemeindegesetz, dem Verwaltungsrechtspflegegesetz und gegebenenfalls den übergeordneten elektrizitätsrechtlichen Bestimmungen.
10.4. Auskunft beim Werk
Das Werk erteilt jederzeit Auskunft über die zweckmässige Einrichtung von Anlagen, die Wirtschaftlichkeit von Energieverbrauchern und deren Benützung. 

10.5. Planangaben
Das Werk erteilt den Grundstückseigentümern und deren Berechtigen, kostenlose Planangaben und Auskunft über den Leitungsverlauf auf ihrem Grundstück. 
Es erteilt Planangaben über alle Grundstücke an alle Leitungsbetreiber, Wasser- und Abwasserleitungsinhaber. Der Aufwand für solche Auskünfte kann verrechnet werden.
Art. 11 Aufhebung bisherigen Rechts, Genehmigung und 

 Inkraftsetzung
Dieses Reglement tritt nach der rechtskräftigen Genehmigung durch die Gemeindeversammlung am 16.6.2008 in Kraft. Alle früheren Reglemente und Einzelerlasse über die Abgabe elektrischer Energie werden auf das Datum des Inkrafttretens aufgehoben.
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